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Vorbemerkung.
Die vorliegende Untersuchung gründet sich auf Erhebungen, die für das 

ganze Gebiet von Österreich in nachstehender Weise vorgenommen wurden. 
In sämtliche ländlichen Gerichtsbezirkssprengel jedes der acht Bundes
länder, insgesamt in 207 Bezirke, wurden Fragebogen an die Notare und 
Vorstände der Bezirksgerichte gesendet. Im Zeitpunkte des Abschlusses dieser 
Arbeit waren insgesamt Berichte von 225 Auskunftspersonen, teils von 
Notaren, teils von den Gerichtsvorstehern eingelaufen, die sich auf zu
sammen 169 Bezirke erstrecken. Außer diesen für jeden Bezirk speziell vor
genommenen Erhebungen wurden Auskünfte seitens mit den Verhältnissen 
in größeren Gebietskomplexen besonders vertrauter Persönlichkeiten ein
geholt. So wurden die landwirtschaftlichen Hauptkorporationen — das sind 
die in den einzelnen Bundesländern bestehenden Landes-Landwirtschafts
kammern bzw. Landeskulturräte — zur Auskunftserteiluug durch ihre mit 
der Materie vertrauten Referenten ersucht, überdies wurde in zwei <ruf 
der Universität in Wien abgehaltenen Sitzungen, zu welchen die Referenten 
im österreichischen Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, sowie 
die Vertreter der Niederösterreichischen Landes-Landwirtschaftskammer, der 
Niederösterreichischen Landes-Hhpothekenanstalt, sowie andere Herren, die 
durch ihre lange berufliche oder wissenschaftliche Tätigkeit Einblick in 
die einschlägigen Verhältnisse besitzen, erschienen waren, die prinzipiellen 
Fragen, die sich aus dem Untersuchungsthema ergeben, eingehend erörtert.

Bei allen diesen Erhebungen hat mir Herr Professor Ferdinand Graf 
Degenfeld-Schonburg — auf dessen Einladung ich die vorliegende 
Untersuchung übernahm — in weitgehendster Weise seine Unterstützung und 
Beratung gewährt, wofür ich auch hier meinen aufrichtigen Dank aus
spreche. Das österreichische Bundesministerium für Justiz hat die bei den 
Gerichtsvorstehern und Notaren vorgenommenen Erhebungen durch einen 
im Juli 1929 herausgegebenen Erlaß in dankenswerter Weise gefördert. 
Ebenso danke ich dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 
für die mir gewährte Unterstützung. Den Herren Notaren und Gerichts- 
Vorstehern, welche die Beantwortung der Fragebogen vorgenommen haben, 
Herrn Universitätsassistenten Dr. Ernst Lagler, der die Auskünfte der land
wirtschaftlichen Hauptkorporationen in den westlichen und südlichen Bundes
ländern einholte, sowie den schon oben erwähnten Herren, die das Unter
suchungsmaterial durch Zurverfügungstellung ihrer Erfahrungen bereicherten, 
sei gleichfalls mein verbindlichster Dank gesagt.

Die vorliegende Arbeit hat lediglich die bäuerlichen Verhältnisse in 
Österreich im Auge. Bei der, wie bekannt, weitaus geringeren Verbreitung 
des Großgrundbesitzes in Österreich erschien dies zweckmäßig.
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Der viel zu geringe Raum, welcher im Rahmen der Gesamterhebungen 
des Vereins für Sozialpolitik diesem Beitrag zur Verfügung steht, ließ 
nur für die wichtigsten Probleme der bäuerlichen Erbgewohnheiten eine 
Darstellung des Berichtsmaterials zu und auch dies nur in allgemeiner 
Hinsicht, ohne Anführung von sonstigem Literaturmaterial. Da in Österreich 
Erhebungen, wie sie zum Beispiel für Preußen in der Vorkriegszeit über 
die ländliche Vererbungsweise vorgenommen und verarbeitet wurden, vor 
Inangriffnahme dieser Untersuchungen nicht Vorlagen und außer einzelnen 
Arbeiten über kleinere Gebietskomplexe und spezielle Fragen, sowie meiner 
auf Privaterhebungen in der Vorkriegszeit in einer Reihe von typischen 
Bezirksgerichtssprengeln der Alpen- und Sudetenländer gegründeten Unter
suchung über „Gutsübergabe und Ausgedinge" ein Untersuchungsmaterml 
über die bäuerlichen Erbgewohnheiten im jetzigen Österreich nicht vorhanden 
ist, hielt ich es für geboten, der Darstellung des Einflusses der Nachkriegs
verhältnisse auf die Erbsitte eine möglichst knappe Beschreibung ihrer 
einzelnen Erscheinungsformen in der Gegenwart vorauszuschicken. Die 
übrige Auswertung des großen und interessanten Erhebungsmaterials werde 
ich in einer separaten Publikation in nächster Zeit vornehmen, wobei eine 
detaillierte Darstellung des Berichtsmaterials selbst, sowie des gesammelten 
Urkundenmaterials unter Berücksichtigung der einschlägigen Literatur er
folgen soll.

Das heutige Österreich bildet eine Vereinigung von Ländern, die in 
ihrer ländlichen Bevölkerung sozial und wirtschaftlich die denkbar- 
größten Unterschiede aufweisen. Den gewaltigen Verschiedenheiten in 
klimatischer und geographischer Hinsicht — es sind sämtliche Boden- 
nutzungsshsteme von den intensivsten Wirtschaftsgattungen bis zu den 
extensiven reinen Alm- und Waldwirtschaften im österreichischen 
Bauernstande vertreten —entsprechen die größten Unterschiede in der 
Mentalität der ländlichen Bevölkerung. Dazu kommt noch, daß durch 
die weitgehende Abgeschlossenheit, die für einen namhaften Teil der 
österreichischen Gebirgsländer, fallweise sogar für Flachlandgebiete, 
noch gegenwärtig besteht, weiter durch die ganz ungleichmäßige Ent
wicklung, welche in industrieller und verkehrswirtschaftlicher Hinsicht 
in den einzelnen Gebietsteilen eingetreten ist, die österreichischen 
Bundesländer ganz verschiedene historische Entwicklungsstadien reprä
sentieren. Eine Darstellung der bäuerlichen Erbsitte in Österreich muß 
daher von vorherein ein durchaus verschiedenes und mannigfaltiges 
Bild ergeben.



Die Vererbung des ländlichen Grundbesitzes in der Nachkriegszeit in Österreich. 7

Erster Abschnitt.

Die gegenwärtige Erbsitte in Österreich.

I. Das Festhalten an der Unteilbarkeit. Das Vorkommen der 
Naturalteilung.

In dieser Richtung sind drei Gruppen innerhalb der österreichischen 
Bundesländer zu unterscheiden, und zwar:

1. Niederösterreich als das einzige Bundesland mit zwar vorherr
schender Unteilbarkeit; aber mit bereits beträchtlichen Über
gangserscheinungen;

2. die fünf Bundesländer Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, 
Kärnten und Tirol als die Gebiete mit fast ausnahmsloser 
Unteilbarkeit;

3. Vorarlberg und Burgenland mit überwiegender Realteilung.
-al 1. In Niederösterreich ist in der großen Mehrzahl der Berichtsbezirke 

die Unteilbarkeit noch ausnahmslose Regel. Von 54 Berichtsbezirken in 37. 
In letzteren kommen Naturalteilungen nur in seltenen Ausnahmefällen 
vor*.  Teils aus dem Mangel an Barmitteln zur Auszahlung der Erbsent- 
fertigungen oder im Erbfalle infolge Nichteinigung der Miterben; oder 
beim Erbgang an entfernte Verwandte, bei denen ein Interesse an der Er
haltung der Wirtschaft nicht besteht. Vielfach kommen bei Gutsttbergaben 
derartige Ausnahmsfälle der Naturalteilung überhaupt nur vor, wenn 2 
selbständige Wirtschaften in einer Hand vereinigt sind; weniger oft bei 
besonders ungünstigen materiellen Verhältnissen oder gar infolge Familien
zwistigkeiten.

* Und zwar in den meisten Bezirken gleich selten bei der Gutsübergabc 
und bei der Erbfolge; in einem Teile der Bezirke jedoch kommen diese 
Ausnahmsfälle einer Naturalteilung überhaupt nur bei der Erbfolge vor.

2 Es sind dies 5 Bezirke von den oben im Text für Niederösterreich er
wähnten 37, und zwar sind dies ausschließlich Bezirke in der Nähe Wiens 
oder in Industriegebieten.

In einer Reihe dieser Unteilbarkeitsgebiete zeigen sich aber bereits Über
gangserscheinungen Es kommen hier nämlich Naturalteilungen, und zwar 
hauptsächlich im Jntestaterbfalle, nicht mehr so selten vor. Vornehm
lich infolge Nichteinigung der Erben; besonders wenn Geschwister, die in 
den Städten wohnen, im Erbfalle einschreiten. Mehrfach auch aus dem 
Grunde, damit dem einen oder anderen der weichenden Geschwister zur Er
richtung eines Kleinhauses Grund und Boden gegeben werden kann.

Gebiete, in denen die Naturalteilung schon in einem nennenswerten 
Umfang oder gar überwiegend geübt wird, bilden in Niederösterreich 
einen ansehnlichen Teil sämtlicher Berichtsbezirke, und zwar 17 von ins
gesamt 54 Bezirken.


